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Problemen zu sprechen, die zum Konsum fuhren könnten, dass man also nicht wartet,
bis das Problem akut geworden ist, stiess auf wenig Interesse. "Horizontale" Prävention,
in der Gleichgestellte füreinander da sind, kam also bei diesen Jugendlichen weniger an.

Es herrschte ausserdem die Meinung vor, dass Prävention nicht auf Abschreckung
basieren dürfe. Hier sagte eine Schülerin einen Satz, der wohl das ganze Leiden des Süchtigen

wiedergibt: "Wie soll der Tod Abschreckung für einen Alkoholiker sein, wenn schon

sein Leben eine Hölle ist?"
Barbara Crole-Rees

(aus dem Informationsbulletin der SFA/ISPA,

Lausanne, vom April 1980)

AUS KANTONEN UND GEMEINDEN

Thurgauische Konferenz der öffentlichen Fürsorge

Die Jahrestagung der Thurgauischen Konferenz der öffentlichen Fürsorge fand am

Mittwoch, dem 21. Mai 1980, in der Mehrzweckhalle in Ermatingen statt.
Präsident Hans Traber, Sirnach, konnte als Gäste begrüssen: Herrn Statthalter R.

Senn, Kreuzlingen; Herrn Dr. Heusser, Justiz-und Polizeidepartement, Frauenfeld; Herrn

K. Schelling, Departements-Sekretär, Frauenfeld; Frau M. Brütsch, Kantonales Fürsorgeamt,

Frauenfeld; Herrn A. Forster, Ehrenpräsident; Herrn Steuber, Kassier der St. Galler

Konferenz, und den Gemeindeammann von Ermatingen, Herrn H. Heeb.

An dieser Jahrestagung nahmen 46 Fürsorgekommissionen mit 61 Delegierten teil.
Als Stimmenzähler wurden gewählt und bestätigt: Frau Hedwig Su ter, Romanshorn,

und Fräulein Martha Weibel, Bichelsee.

Präsident Hans Traber wies in seinem glänzend abgefassten Jahresbericht unter anderem

auf die Jahrestagung in der Sonderschule "Chilberg", Fischingen, den Weiterbildungskurs

und die Herbstkonferenz in der Psychiatrischen Klinik Littenheid hin.
Der Vorschlag des Vorstandes, den Jahresbeitrag in der bisherigen Höhe zu belassen,

fand bei den Mitgliedern diskussionslose Zustimmung.
Im Tätigkeitsprogramm für das kommende Jahr sind ein Besuch in der Sonderschule

"Friedheim" in Weinfelden und im Herbst eine Tagung mit dem Spezialdienst der

Kantonspolizei des Kantons Thurgau über das Drogenproblem im Kanton vorgesehen.
Der Vorsitzende orientierte die Mitglieder über die neugeschaffene Auskunfts- und

Koordinationsstelle für Sozialdienste in Frauenfeld, die von Frau Lieball betraut wird.
Das Verzeichnis über die Sozialen Dienste im Kanton Thurgau steht vor der Fertigstel-
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lung. Die Versammlung nahm ausserdem mit Genugtuung Kenntnis von der Schaffung
einer ökumenischen Eheberatungsstelle in Weinfelden, die ihren Dienst bereits aufgenommen

hat.
Herr Gemeindeammann Hans Heeb überbrachte die Grüsse des Tagungsortes Erma-

tingen und vermittelte sehr anschaulich einen Rückblick über die Geschichte des schmuk-

ken Dorfes am Untersee.

Dank der speditiven Behandlung der Geschäfte durch den Präsidenten konnte die

Jahresversammlung bereits nach einer Stunde geschlossen werden.

Anschliessend besuchten die Teilnehmer bei strahlendem Wetter per Schiff die
benachbarte deutsche Insel Reichenau, wo ergiebig die Geselligkeit bei Wein, Kaffee und
Kuchen (mit Sahne) gepflegt wurde!

(Mitgeteilt von Max Huggler, Arbon)

ENTSCHEIDUNGEN

Nachträgliche Scheidungsrenten-lndexierung eingeführt!

Von unserem Bundesgerichtskorrespondenten)

Auslegung des Pensionsalters-Begriffes

Das Bundesgericht (II. Zivilabteilung) hat entschieden, dass die nachträgliche Indexierung

vor Jahren durch Scheidungsurteil festgesetzter Scheidungsrenten durch eine Änderung
des Scheidungsurteils dem Bundeszivilrecht nicht widerspreche. Die kantonale Vorinstanz

— das Kantonsgericht Graubünden —, deren Urteil das Bundesgericht bestätigte, liess

die Indexierung der Rente mit dem Zeitpunkte beginnen, in dem die Klage auf Änderung
des Scheidungsurteils eingeleitet worden war.

Aus dem hier zusammenzufassenden Bundesgerichtsurteil geht hervor, dass die

Verringerung einer Scheidungsrente, die auf die Zeit von der Pensionierung des Schuldners

an vorgesehen worden ist, nicht ohne weiteres früher herbeigeführt werden kann, indem
der Schuldner sich ohne zwingenden Grund vorzeitig pensionieren lässt.

Entwicklung einer sinnvolleren Praxis

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung erlaubte es früher nicht, eine der geschiedenen

Ehefrau zugesprochene Rente nachträglich, in Neubeurteilung ihrer Kaufkraft, zu erhöhen

oder sie im Scheidungsurteil an den Index zu binden. Das Zivilgesetzbuch (ZGB)
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